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Ersatzpflicht der DB Netz AG im 
Fall Rheintalbahnunterbrechung?
Ansprüche hängen davon ab, ob Baufirmen oder DB Netz schuld an 
der Gleissenkung sind, meint Rechtsanwalt Dr. Frank Wilting 

Recht Haftet die DB Netz 
AG gegenüber den von der 
Streckensperrung bei Rastatt 
betroffenen Eisenbahn-Ver-
kehrsunternehmen (EVU)? In 
den bekannt gewordenen ju-
ristischen Beiträgen wird im 
Grundsatz von einer Haftung 
der DB Netz ausgegangen. 
Wer allerdings glaubt, dass 
seine Schäden zügig ersetzt werden, 
dürfte eine Enttäuschung erleben. 

Trassennutzungsverträge sind in 
die Kategorie der Mietverträge einzu-
ordnen. Demnach ist der „Vermieter DB 
Netz“ bei verschuldeten Mängeln der 
„Mietsache Trasse“ dem „Mieter EVU“ 
zum Schadensersatz verpflichtet. 

Erste Voraussetzung eines Ersatz-
anspruchs des EVU ist allerdings ein 
bestehender Mietvertrag, und das im 
Zeitraum der Streckensperrung. Chan-
cen auf Liquidation ihres Schadens 
dürften daher nur solche EVU haben, 
die im fraglichen Zeitraum über bereits 
zugesagte Trassen, insbesondere Regel-
trassen, verfügten. Andere EVU dürften 
leer ausgehen. Eine andere Rechtsfrage 
geht dahin, ob EVU Ersatzansprüche ha-
ben, wenn sie regelmäßig Sondertras-
sen bestellen und DB Netz mit diesen  
Bestellungen auch während der Sperr-
zeit rechnen musste. Im individuellen 
Streitfall wäre es Sache eines Gerichts 

zu entscheiden, ob bereits ver-
tragsähnliche Pflichten der DB 
Netz vorlagen, die durch die 
Sperrung verletzt wurden. 

Zum Zweiten erfordert ein 
Ersatzanspruch eine schuld-
hafte Pflichtverletzung auf-
seiten der DB Netz. Hier setzt 
die Frage nach der wahren 
Ursache für das Absenken der 

Gleise an. 
Erfahrungsgemäß wird gerade in 

derart komplexen Fällen über Ursachen 
und Verantwortungen gestritten. Um-
fangreiche und langwierige „Gutachter-
prozesse“ sind dabei keine Seltenheit. 
Eine dann wie auch immer festgestellte 
Pflichtverletzung von Ingenieuren und/
oder Bauunternehmern wäre jedenfalls 
der DB Netz zuzurechnen, da die er-
wähnten Unternehmen als Erfüllungs-
gehilfen anzusehen sind. Wenn also  
eine Pflichtverletzung festzustellen sein 
sollte, würde kraft Gesetzes (§ 280 BGB) 
ein Verschulden (Fahrlässigkeit) vermu-
tet. Hier wäre also zu fragen, ob sich DB 
Netz bzw. deren Subunternehmer entla-
sten können, etwa weil die eingetretene 
Absenkung völlig untypisch und daher 
weder vorhersehbar noch vermeidbar 
war.

Von betroffenen EVU, Verbänden 
und Vertretern aus der Politik wird zu-
dem der Vorwurf laut, dass ein weiteres 

Frank Wilting 
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Versäumnis in den nicht oder nicht aus-
reichend vorhandenen elektrifizierten 
Ausweichtrassen zu suchen sei. Scha-
densersatzansprüche wird man aller-
dings hierauf nicht stützen können. 
Rechtlich interessant könnte gegebe-
nenfalls noch die Frage werden, nach 
welchen „diskriminierungsfreien“ Kri-
terien die nicht in ausreichender Zahl 
vorhandenen Ausweichtrassen vergeben 
werden. 

Im Ergebnis werden Betroffene zur 
Durchsetzung von Ersatzansprüchen 
anlässlich der Streckensperrung voraus-
sichtlich einen längeren Atem benöti-
gen. Die Option sollten sich betroffene 
EVU offen halten. Ersatzfähig – unter 
den oben genannten Voraussetzungen –  
sind alle nachgewiesenen Vermögens-
schäden, wie etwa durch Umleitungen 
und längere Fahrtzeiten bedingte Mehr-
kosten, entgangene Gewinne usw., 
jeweils unter Abzug der ersparten Auf-
wendungen.  

Nachweise sichern, Frist wahren

Als Betroffener sollte man die ent-
sprechenden Nachweise schon jetzt si-
chern, denn Wochen und Monate später 
wird dies zunehmend schwieriger. Auch 
an ihre Verpflichtung zur Schadensmin-
derung müssen die Betroffenen denken, 
also alle zumutbaren Maßnahmen ein-
leiten, um den eigenen Schaden zu mi-
nimieren. Aber dies gebietet schon die 
kaufmännische Vernunft. Ersatzansprü-
che verjähren übrigens Ende 2020, wenn 
bis dahin keine Klage erhoben, Mahnbe-
scheid beantragt oder Verjährungsver-
zicht erklärt wurde. RB 25.9.17 (ici)

ra-wilting@t-online.de


